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welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Gegen

dienen , nicht gebraucht werder

§ 12. In den gleichen Räumen ( § 11 ) iſt das Tabak

rauchen unterſagt . “ )

8 Die auf vorſtehende Verbote Bezug habenden

älteren Verordnungen werden

8 14 rtlich iltniſſe weitere Vorſchriften

nötig oder mache in Gemäßheit des §S 110

Abſatz 1 des Polizeiſtrafgeſetzbuches bezirks - oder ortspoli

zeiliche Vorſchriften zu erlaſſen

3 . Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 30 . Dezember 1371 , den Vollzug des

Reichsſtrafgeſetzbuches betr .

Geſet und Verordnungsblatt 1872, Seite 4. )

ſtherrf Arbeitgeber , Familier

gefähr li
n thr D ſtl

U 0 ORD 4 ſſe 1

Perſonen , welche htfert Weif

en, Wahnſinnigen oder Betrunkenen

ht entzündliche Stoffe anvertrauen , oder

achtes Feuer verlaſſen , ehe es voll

werden auf Grund des 8 368 Ziff 2

afgeſetzbuches mit Geldel Mk

zu 14 Tagen beſtraft

4 . Verordnung vom 3 . Januar 1893 , die

Herſtellung und Verwendung von Azetylen betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblat 1898 , Seite 11. )

Auf Grund der § S 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches und 368 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches wird

hierdurch verordnet , was folgt :

1) § 11 iſt durch §S 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite

228 ) erſetzt
2) § 12 bleibt neben § 868 Ziff. 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches

inſofern in Geltung , als er das Tabakrauchen in Scheunen ꝛc. auch

dann unterſagt , wenn das Feuer verwahrt wird , z. B. die Pfeife

mit feſt ſchließendem Deckel verſehen iſt .



§ 1 . Wer in nicht fabrikmäßigem Umfange Azetylen

herſtellen oder verwenden will , hat dies 15 . —
bei der

erſten Jubetriebſetzung der Gasentwickelungs - Apparate dem

Bezirksamt anzuzei gen .

§ 2 . ) Die Entwickelung und Aufbewa

darf nicht in oder unter bewohnten Räumen ur

Die Räume , in denen die Ge Abenkwitkn4

g von Azetylen

Kellern oyfolgen

ſtattfindet , müſſen durch eine Brandmauer oder einen iſo

lierenden Luftraum von Wohnräumen e ſein . Die
Gasentwickler dürfen nur unter leichter Bedachune ellt

werden .

§ 3. Dieſe

gelüftet ſein , dürf en nur durch Dampf : ⸗ oder

erwärmt und nicht mit Li cht betreten werden .

müſſen nach 21 aufſchlagen .

Die Entlüftungsrohre der Räume und der Gasentwickler

ſchornſteine münden , die Entlüftungsrohre

Räume müſſen hell , geräumig

dürfen nicht in &

Gase
—. —

r ſind bis über das Dach zu fü
aser

§ 4. e Apparate zzur Entwickelung und Aufbewahrung

von Wehlerdre müſſen ſo eingerichtet ſein , daß in ihnen

kein höherer als ein Uberdruck von einer Atmoſphäre ſich

bilden kann .

§ 5. An den Entwickelungs - Apparaten , Gasbehältern

und Gasleitungen dürfen keine aus Kupfer beſtehenden Teile

angebracht ſein .

§ 6. Kalziumkarbid
und andere Karb

Mengen von mehr als 10 kg nur in waſſerdicht verſch

Gefäßen und in trockenen , llen , gut gelüfteten Räume

aufbewahrt werden . Die Lagerung in Kellern iſt unterſagt

Die Gefäße müſſen die Aufſchrift tragen : „ Karbid , gefährlich ,

wenn nicht trocken gehalten .
§ 7. Die zur Aufnahme flüſſigen Azetylens beſtimmten

Flaſchen müſſen durch einen weißen Anſtrich und die Auf

ido

1

) Die Bezirksämter ſind durch Er laß Großherzoglichen

Miniſteriums des Innern vom 2. Juni 1898 Nr . 16632 ermächtigt

von der Vorſchrift im letzten Satze des 5§ 2 abzuſe
998 wenn es ſich

um kleinere , d. h. ſolche Apparate handelt , welche z Speiſung von

nicht mehr als etwa 12 Flammen beſtimmt ſind deren Gas⸗

behälter nicht größer als eiwa ! kbm iſt

8260



Verwendung von Azetylen 233

ſchrift : „ Flüſſiges Azetylen, Feuergefährlich, “ gekennzeichnet ,
mit Angabe der Tara und des Faſſungsraumes in Litern

verſehen und auf 250 Atmoſphären geprüft ſein .

§ 8. Bei der Füllung der Flaſchen darf das Verhältnis

von 1 kg Azetylen auf 3 Liter Rauminhalt nicht über —

ſchritten werden .

§ 9. Die Flaſchen für verdichtetes Azetylengas müſſen

durch die Aufſchrift „ Azetylengas ; Feuergefährlich, “ gekenn

zeichnet und mit der Angabe des höchſten zuläſſigen Druckes

verſehen ſein . Sie müſſen mit demDoppelten des zuläſſigen

Druckes geprüft ſein .

§S 10. Die mit flüſſigem oder verdichtetem Azetylen

gefüllten Flaſchen ſind gegen
die Einwirkung von Sonnen —

ſtrahlen und Ofenn ſchützen

§ 11. Flüſſi verdichte tes Azetylen dürfen nur

in Gefäße geſult m denen kein Teil aus Kupfer

oder Kupferlegierungen beſteht .

§ 12 . 1) Die Beſtimmungen in den 58 1, 2 und

finden keine Anwendung auf tragbare und ſolche Azetylen

gaslampen , bei denen der Brenner mit dem Entwicklungs⸗
apparat unmittelbar und feſt verbunden iſt .

§ 13. Denjenigen , welche beim Erſcheinen dieſer Ve

ordnung Azetylenentwickelungs - Apparate bereits in

genommen haben , kann von dem Bezirksamt zur Er

der Vorſchriften in §S 2 und im erſten Satze

Friſt von 12 Monaten vom Tage des Inkrafttretens dieſer

Verordnung ab bewilligt werden .

§ 14 . Die Beſtimmungen dieſer Verordnung finden

keine Anwendung :

812 2 1des § 3 eine

) Nach Erlaß Großherzoglichen Miniſteriums des Innern

vom 17. Januar 1903 Nr . 49789 unterliegt es keinen erheb⸗

lichen Bedenken , die gleiche Erleichterung auch hinſichtlich der

kleeinen tragbaren Azetyl ings⸗Apparate , welche Beleuchtungs —

zwecken zu dienen beſtimmt find , vorzuſehen . 55 der endung
der §§ 1, 2 und 3 dieſer Verord:nung kann daher Un enommen

3 Dagegen finden die §8S 4 und 5 dieſer Verordnung bei
len Anlagen , alſo auch bei kleinen tragbarer Appar ten Anwendung .



—

) auf fabrikmäßig betriebene und daher nach §8 16 de
Gewerbeordn beſ er Genehmigung bedürfti

Anlagen zur Herſtellung von Azetylen ;

b) auf die ſtaatlichen wiſſenſchaftlichen Inſtitute , ſoweit ſie

Azetylen zu Lehr - und Studienzwecken herſtellen und

verwenden

5 . Verordnung vom 28 . März 1865 , die

Bereitung , Berſendung und den Verkauf von
Reib bfeuerzzeugen betr .

Für die

Reibfeuerzeugen
kerzchen ,

ſch

mit tel ) werde

Jeſel

§
geſetz a 0
Verordnu jetzt ſtützt , ſind bei den e zelnen Paragrapl
bezeichnet .

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrie
ſind die Art . 1 bis 3 und 6 bis 9 des Gewerbegeſetzes vom
20 . September 1862 nebſt den dazu erlaſſenen Vollzug
vorſchriften und für die Fabrikation und die Niederlagen
des Großhandels die Art . 10 und ff. des Gewerbegeſetzes
nebſt den 8§8 13 und ff. der Vollzugsverordnung vom
24 ber 1862, ſowie die 88 2 genm
Verord fSel 1 1＋

Für die 2 1
Reichsgewerbeordr rbnil
hiezu er itſcheidend . Wer ehmigung
Reibfe Ziff. 2
Reick 1

10
beſtraft .

Fabrikation der Reil obfeuerzeuge darf nur

außerhalb der Ort ſchaften in
abgel

ſonderten , von anderen

Gebäuden wenigſtens 60 Fuß entfernten Lokalen , ſtattfinden
Strafbeſtimmungen : wenn die Fabrikation gewerbsmäßig

betrieben wird . § 147 Ziff. 2 Reichsgewerbeordi nung ; wenn nicht ,
§ 368 Ziff . 8 Reichsſt trafgeſetzbuch
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